
Beratung des Kommunalen Pflegebedarfsplans für Münster 

2015 – 2018  

in der Sitzung der Pflegekonferenz am 04.03.15 

Bericht / Votum 

Die kommunale Pflegekonferenz Münster stimmt dem vorgelegten Kommunalen 

Pflegebedarfsplan für Münster 2015 – 2018 zur Feststellung des Pflegebedarfs im 

stationären Bereich zu.  

Die Kommunikation der festgestellten Bedarfe und das Auswahlverfahren und die 

Entscheidungskriterien für den Fall, dass mehrere Träger Interesse anzeigen, sollen im 

weiteren Verlauf entwickelt und transparent dargestellt werden. 

Die Pflegekonferenz unterstützt den sukzessiven Ausbau der Pflegebedarfsplanung unter 

Berücksichtigung der UN-Behindertenrechtskonvention in den kommenden Jahren. Dieser 

wird den gesamten Pflegesektor in den Blick nehmen, womit auch die Pflege zu Hause mit 

oder ohne professionelle Unterstützung einbezogen wird. Alternative Wohn- und 

Pflegeformen sollen quartiersbezogen entwickelt werden und unter Einbezug der Strukturen 

in den Quartieren mit Nachbarschaft, Initiativen und Organisationen in die 

Quartiersentwicklung implementiert werden. Dabei sind die Belange älterer Menschen, 

Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen einzubeziehen. Vorhandene 

Pflegeeinrichtungen wollen und sollen in diesen Prozess einbezogen werden.  

Alle an der Bildungsarbeit und an der Diskussion um Wohn-/Pflege- und Betreuungskonzepte 

sowie deren Finanzierung Beteiligte müssen zusammen Vielfalt, Nachhaltigkeit, 

Personalbedarf und Finanzierbarkeit in einen gemeinsamen Rahmen setzen. Hinzukommen 

müssen unumgänglich Strategien zur Darstellung der Wichtigkeit und zur Steigerung der 

Attraktivität pflegerischer Berufe. 

An erster Stelle soll die Frage stehen: Was wollen die Menschen? Diese Frage wird sowohl an 

die Pflegebedürftigen, die Angehörigen und die Pflegenden in allen Pflegeformen gestellt, 

aber auch an die noch nicht Pflegebedürftigen, damit für die Zukunft an die Bedürfnisse und 

Wünsche der Menschen angepasste Wohn- und Pflegeformen entwickelt und aufgebaut 

werden können, in der sich Pflegebedürftige und Pflegende gut aufgehoben fühlen.  
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